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Stadt Georgsmarienhütte   49124 Georgsmarienhütte, den 01.03.2021 
Umwelt 
Az.: 67.20.61.212 
 
Vermerk: Bebauungsplan 212, 1. Änderung,  
 hier: Bearbeitung des Punktes Altlasten für das B-Plan Verfahren 
 

Altlasten 
 
Allgemeines 
Altlasten sind Altablagerungen und Altstandorte, von denen eine Gefährdung für die Umwelt, 
insbesondere für die menschliche Gesundheit ausgehen kann oder zu erwarten ist. Hierbei 
kann es sich z. B. um verlassene oder stillgelegte Ablagerungsplätze für kommunale oder 
gewerbliche Abfälle (Altablagerungen) oder stillgelegte Betriebe und Betriebsflächen 
(Altstandorte) handeln, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde. 
 
Als Transportmöglichkeit für Schadstoffe kommen folgende Wege (Wirkungspfade) in 
Betracht:  
 
Boden – In den zur Ablagerung gekommenen Materialien können Schadstoffe enthalten 
sein, die aufgrund ihrer Eigenschaften oder Inhaltsstoffe eine Gefährdung darstellen können. 
 
Bodenluft – Kommt es durch die abgelagerten Stoffe zu einer Gasbildung, kann das Gas in 
die Luft oder den umgebenden Boden entweichen und so eine Gefährdung darstellen.  
 
Wasser – Hier ist als eine Möglichkeit die oberflächige Auswaschung von Schadstoffen über 
Regenwasser zu nennen. Wesentlich bedeutender ist allerdings, dass Schadstoffe aus dem 
zur Ablagerung gekommenen Material ausgewaschen werden können oder Schadstoffe in 
flüssiger Form in den Boden gelangt sind. Diese Stoffe können in das Grundwasser 
gelangen. 
 
Die auf diesen drei Wirkungspfaden mögliche Einwirkung von Schadstoffen auf den 
Menschen und die natürliche Umwelt wird als Immission bezeichnet. 
 
Für die Beurteilung des Gefährdungspotentials über den jeweiligen Wirkungspfad sind im 
Bundes-Bodenschutzgesetz und den zugehörigen weitergehenden gesetzlichen Regelungen 
Prüf- und Maßnahmenwerte festgelegt worden. 
 
Im Landkreis Osnabrück wurden im Zuge des Niedersächsischen Altlastenprogramms die 
bisher bekannten Altablagerungen erfasst, einer gezielten Nachermittlung unterzogen und 
bewertet. Anhand der sich daraus ergebenden Rankingliste werden die Altablagerungen in 
den nächsten Jahren eingehend untersucht. 
Altstandorte wurden ebenfalls im Zuge des Niedersächsischen Altlastenprogramms erfasst 
und eine Erstbewertung vorgenommen. 
 
 
Betrachtung der Altlasten hinsichtlich des Plangebietes 
 
Nach dem heutigen Kenntnisstand ist nicht von einer Beeinflussung des Plangebietes durch 
Altlasten über die Immissionspfade Wasser, Boden und Bodenluft auszugehen. Die im 
Nachfolgenden einzeln aufgeführten Flächen sind in der Anlage im Maßstab 1 : 5.000 
dargestellt. Zur besseren Übersichtlichkeit werden jeweils nur die beiden Endnummern der 
im Niedersächsischen Altlastenprogramm geführten Nummer im Plan verwendet. Diese ist 
im Text fett hervorgehoben. 
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Altablagerungen 
 
Im Plangebiet selbst sind keine Altablagerungen bekannt. 
 
Im Umkreis von bis zu 500 Metern um das Plangebiet sind folgende Altablagerungen 
bekannt und im Nds. Altlastenprogramm erfasst: 
 
- Altablagerung Nr. 459 019 40 50 320 m östlich des Plangebietes 
 
Auf diesen Flächen kamen, soweit bekannt, folgende Materialien zur Ablagerung: 
- Altablagerung Nr. 459 019 40 50 Hausmüll, Bauschutt und Grünabfälle 
 
Zu Altablagerung Nr. 459 019 40 50 
Auf einer Fläche von ca. 200 m² wurde bis 1972 Hausmüll und Bauschutt in einer 
Mächtigkeit von ca. 1,5 Metern abgelagert. Bis Anfang der 1990er Jahre erfolgt noch eine 
Ablagerung von Gartenabfällen. Die Entwässerung der in einem Taleinschnitt liegenden 
Ablagerung erfolgt entsprechend der Topographie Richtung Norden. Oberflächlich ist eine 
Abdeckung aus Waldboden vorhanden. Zwischen der Fläche und dem Plangebiet verläuft 
zudem der 5 Meter betragende Geländeeinschnitt der Autobahn. 
Eine Beeinflussung des Plangebietes durch diese Fläche über die Immissionspfade Wasser, 
Boden und Bodenluft ist aufgrund der vorhandenen Abdeckung, der Entfernung von mehr als 
320 Metern, des vorhandenen Geländeeinschnittes und der nach Norden, vom Plangebiet 
weg, erfolgenden Entwässerung auszuschließen. 
 
Neben diesen bereits in das Nds. Altlastenprogramm aufgenommenen Flächen befinden sich 
bei Auswertung der alten topographischen Karten (TK) keine Flächen im Umkreis von 500 
Metern um das Plangebiet, die eine Veränderung erfahren haben.  
 
 

Altstandorte 
 
Im Plangebiet selbst und im Umkreis von bis zu 500 Metern um das Plangebiet sind keine 
Altstandorte bekannt.  
 

Rüstungsaltlasten, militärische Altlasten 
 

Rüstungsaltlasten und/oder militärische Altlasten sind im Plangebiet und im 500 Meter-
Radius um das Plangebiet nicht bekannt.  
 
 
Möllenkamp 
 
II. 61 z.W. 
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